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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Öffentliche Versteigerung von Fundsachen 
 

Am Dienstag, 17.09.2019, findet ab 14.00 Uhr in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 12 (Platz hinter dem 
Volkshochschulgebäude, neben dem Feuerwehrgerätehaus), eine öffentliche Versteigerung von Fundsachen 
statt.  
 
Zur Versteigerung gelangen Fundsachen, deren Aufbewahrungsfrist am 16.09.2019 abgelaufen ist. Bei 
diesen Fundsachen sind dann mindestens 6 Monate seit der Anzeige des Fundes vergangen.  
 
Die Fundsachen werden meistbietend gegen Barzahlung versteigert. Die Ersteigerung erfolgt nach dem 
Grundsatz „gekauft wie gesehen“ unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung.  
 
Die Besichtigung der zu versteigernden Fundsachen ist am Tag der Versteigerung ab 13:00 Uhr möglich. 
 
Personen, die an den Versteigerungsgegenständen noch Rechte geltend machen wollen, werden 
aufgefordert, diese bis zum 16.09.2019, 16.00 Uhr, schriftlich oder zur Niederschrift bei einer der 
Verwaltungsstellen der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch anzumelden.  
 
  
Meerbusch, den 24. Juli 2019 
 
In Vertretung 
 
gez. 
 
Frank Maatz 
Erster Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Die Stadt Meerbusch macht im Auftrag der Bezirksregierung Düsseldorf öffentlich bekannt: 
 

Ortsübliche Bekanntmachung 
       im 
 

ergänzenden Verfahren im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für den Neubau der 380-kV- 
Höchstspannungsfreileitung (HFL) Punkt (Pkt.) Fellerhöfe –Pkt. St. Tönis, Bauleitnummer (Bl.) 4571 gem. § 
43b und § 43d des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz –EnWG) 
sowie §§ 73 ff VwVfG NRW zur Nachholung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

 
   I. Bekanntmachung 

 
Mit dem Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 25.05 (Verkehr/Energie), vom 28.06.2019 - Az.: 
25.05.01.01-05/07 ist der Plan für den Neubau der 380-kV-HFL Fellerhöfe – St. Tönis gem. § 43b und § 43d 
des EnWG sowie §§ 73 ff VwVfG NRW im ergänzenden Verfahren zur Nachholung der UVP festgestellt 
worden. Eine Ausfertigung des Beschlusses im ergänzenden Verfahren liegt zusammen mit einer 
Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen sowie mit einer Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses 
vom 07.11.2012 in der Zeit 
 

vom 09.09.2019 –23.09.2019 (einschließlich) 
 

während der jeweils genannten Dienststunden in den nachfolgend genannten Städten zur allgemeinen 
Einsichtnahme öffentlich aus: 
 

Stadt Krefeld, Fachbereich Vermessungs- und Katasterwesen, Zi. 205, Friedrich- 
straße 25, 47798 Krefeld, 
 
vormittags: montags bis freitags von 8.30 – 12.30 Uhr, nachmittags: montags 
bis mittwochs von 14.00 – 16.00 Uhr, donnerstags von 14.00 – 17.30 Uhr 
 
Stadt Meerbusch, Fachbereich Stadtplanung und Bauaufsicht, Abteilung Stadtplanung, 
Wittenberger Straße 21, 40668 Meerbusch, Erdgeschoss Raum 015, 

 
Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und Montag bis Donnerstag von 
13:30 Uhr bis 16:00 Uhr 
 
Stadt Willich, GB Stadtplanung, Technisches Rathaus, Rothweg 2, 4788 Willich, 
Zimmer 006, 
 
Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 
bis 16:00 Uhr, Mittwoch von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr sowie von 14:00 bis 17:00 
Uhr, Freitag von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr. 
 
 

1. Der Beschluss im ergänzenden Verfahren wurde den bekannten Betroffenen und denjenigen, über deren 
Einwendungen entschieden worden ist, nicht zugestellt. Jedoch gilt der Beschluss mit dem Ende der 
Auslegungsfrist den Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als 
zugestellt (§ 74 Absatz 5 Satz 3 VwVfG NRW). 
 
2. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Beschluss im ergänzenden Verfahren von den Betroffenen 
und denjenigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 
25.05, Am Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf schriftlich angefordert werden. 
3. Gemäß § 27a VwVfG NRW kann der Beschluss im ergänzenden Verfahren und die Planunterlagen 
zeitgleich über die Internetseite der Stadt Krefeld (https://www.krefeld.de/fb62), der Stadt Meerbusch 
(https://meerbusch.de/service-und-politik/planen-und-bauen/aktuelle-oeffentlichkeitsbeteiligungen.html), 
und der Stadt Willich (https://www.stadt-willich.de/de/rathaus/bekanntmachungen-im-amtsblatt) eingesehen 
werden.  
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Darüber hinaus werden die Unterlagen auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf unter der 
Rubrik „Aktuelle Offenlagen“ 
(http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/bausteine/_MTT/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) 
veröffentlicht. Für die Vollständigkeit und Übereinstimmung der im Internet veröffentlichten Unterlagen mit 
den amtlichen Auslegungsunterlagen wird keine Gewähr übernommen. Der Inhalt der zur Einsicht 
ausgelegten Unterlagen ist maßgeblich. 
 
Meerbusch, den 20. August 2019 
 
Die Bürgermeisterin 
gez. 

Angelika Mielke-Westerlage 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Schreibens: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

10.07.2019 501000327980 Yilmaz, Kadriye Kapellenstraße 6, 40670 
Meerbusch 

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für die 
Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 014 
 
eingesehen werden. 
 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  8.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 14.00 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Benachrichtigung über die Zustellung eines Schreibens 
der Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch 

 
 

Datum 
des Schreibens Aktenzeichen 

Empfänger des Bescheides: 
Name, Vorname 

letzte bekannte Anschrift 
Straße, PLZ, Wohnort 

09.07.2019 501000456283 Herr Wen Guan Ho Hölssig-Straße 2 
40670 Meerbusch 

 
 

Gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz in Verbindung mit § 4 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) und § 16 der 
Hauptsatzung der Stadt Meerbusch in den jeweils zur Zeit geltenden Fassungen wird hiermit für die 
Bürgermeisterin der Stadt Meerbusch das oben genannte Schreiben  
 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Das Schreiben kann beim 
 

Servicebereich Finanzen in Meerbusch-Osterath, Hochstraße 1, Zimmer 021 
eingesehen werden. 

 
Sprechzeiten:  Mo. - Fr.  9.00 - 12.00 Uhr      -        Mo. und Mi. 13.30 - 16.00 Uhr 
 
Die Benachrichtigung über die Zustellung wird für die Dauer von zwei Wochen in den 
Informationsschaukästen der Stadt Meerbusch öffentlich ausgehängt Das Schreiben gilt nach Ablauf der 
Aushangfrist als zugestellt. 
 
Durch diese öffentliche Bekanntmachung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
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erscheint bei Bedarf und ist kostenlos in den Bürgerbüros (Büderich, Dr.-

Franz-Schütz-Platz 1 / Lank-Latum, Wittenberger Straße 21 / Osterath, 
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